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zur 

Bundesversammlung  
mit Neuwahl der Bundesleitung am 

  

  

 

im Congress - Saal „Innsbruck“ 
in Innsbruck 

 

 

08,00 bis 10,00 Uhr:   Geheime Wahl der Bundesleitung im Foyer des Congresshauses 
 

09,00 Uhr:    Gottesdienst in der Jesuitenkirche für  a l l e  Teilnehmer – trotz   
  Wahlzeit! Musikalische Gestaltung Bundesmusikkapelle Aldrans  
  
10,00 Uhr:   Beginn der Bundesversammlung im Congress, Saal „Innsbruck“ 
 

12,15 Uhr: Landesüblicher Empfang vor der Hofburg mit anschließender  
  Kranzniederlegung am Grab Andreas Hofers in der Hofkirche.  
  Nach Kranzniederlegung Marsch durch die Altstadt mit Defilierung  
  vor der Hofburg. 
 

Marschweg:  Franziskanerbogen, Burggraben, Altstadt, Herzog Otto Ufer,   
  Congress, Hofburg und Auflösung vor den Stadtsälen 
 

Marschreihenfolge:  Musikkapelle Trins, LandesKdt., Bundesstandarte, Ehrengäste,    
  Ehrenmajore und Mitglieder der Bundesleitung, Ehrenkompanie   
  Sillian, Viertel Osttirol, Trommelzug Oberland mit Viertel Oberland,  
 Musikkapelle Wattens-Wattenberg mit Viertel Unterland sowie  
 Musikkapelle Aldrans mit Viertel Tirol Mitte. 
 

Adjustierung:  Tracht - Offiziere mit Säbel, keine Fahnen 

 

 
Im Anschluss an die Defilierung werden alle Teilnehmer an der Bundesversammlung 
zu einem Imbiss im Foyer des Congress eingeladen. 
 

Sonntag, 15. Mai 2011 
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Die Einladung ergeht an: 
 

A) die Mitglieder der Bundesversammlung, bestehend aus:  

  den Mitgliedern des Bundesausschusses  

  den 235 Mitgliedskompanien 

  sonstige Wahlberechtigte 
B) den Gesamttiroler Schützenbund – Europäische Region, den Süd- und den 

Welschtiroler Schützenbund sowie den Bund der Bayerischen Gebirgsschützen  
C) Ehrengäste 

 

 

 

1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des zugesandten Protokolls der Bundesversammlung 2010 
3. Bericht des Bundesgeschäftsführers 
4. Bericht des Bundeskassiers 
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Bundeskassiers 
6. Wahl der Rechnungsprüfer (§ 17 Abs. 1 der Satzungen) 
7. Antrag des Bundesausschusses für die Ernennung zu Ehrenmajoren des BTSK:  

  Ehren-LandesKdt. des WSB Mjr. Carlo Cadrobbi,  
  BGF Mjr. Josef Haidegger,  
  ViertelKdt. BMjr. aD. Horst Strobl und  
  BwuSw. Mjr. Heinz Wotschitzky 

8. Bericht des Landeskommandanten 
9. Zwischenbericht von Mjr. Hermann Egger über Neugestaltung Dachverband 

10. Verleihung der Goldenen Verdienstmedaillen  
11. Bekanntgabe des Wahlergebnisses  
12. Sonstige Anträge und Verleihung der Ehrenfunktionen 
13. Grußworte der Ehrengäste 

 
 

Die Bundesversammlung schließt mit dem Andreas Hofer Lied 

 
 

 
 

 Anträge von Mitgliedskompanien werden nach § 8 Abs. 3 der Satzungen des Bundes 
der Tiroler Schützenkompanien (BTSK) nur behandelt, wenn sie mindestens 8 Tage 
vor der Bundesversammlung dem Landeskommandanten schriftlich zukommen. 

 

 Gemäß § 8 Abs. 4 der Satzungen ist die Bundesversammlung bei Anwesenheit des 
Landeskommandanten oder seines Vertreters ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
Erschienenen beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß einberufen wurde. 

 

 

 



 
3 

 

 

 

 

 

Gem. § 13 Abs. 5 der Satzungen wird für die Wahl der Bundesleitung bei der 
Bundesversammlung folgender Wahlvorschlag zur Abstimmung bekannt gegeben: 

 

 

Landeskommandant: Mjr. OStR Prof. Mag. Fritz TIEFENTHALER 

Landeskommandant-Stv.: Mjr. BR ADir. Stephan ZANGERL 

Bundesgeschäftsführer: Hptm. Kurt MAYR (Kp. Absam) 

Bundesgeschäftsführer-Stv.: Mjr. Walter FLORY 

Bundesschriftführer: Lt. Thomas PUTZ (Kp. Uderns-Kleinboden) 

Bundeskassier: Mjr. Paul HAUSER 

Bundesbildungsoffizier: Obm. Mag. Hartwig RÖCK (Kp. Pettneu a.A.) 

Bundeswaffen- und Schießwart: Chef-Insp. Hans ELLER (Kp. Matrei a.Br.) 

Landesjungschützenbetreuer: ViertelJschbetreuer Oberland Patric NIEDERBACHER 

Pressereferent: AK-Präsident Mjr. Erwin ZANGERL 

Bundesmarketenderin: Johanna KOB 

 

 

 Die amtlichen Stimmzettel werden direkt bei der Wahlhandlung (Wahlzeit: 8,00 Uhr 
bis 10,00 Uhr) ausgegeben. Von den Wahlberechtigten sind die gewünschten 
Kandidaten anzukreuzen. 
 

 Stimm- und antragsberechtigt sind alle Mitglieder der Bundesversammlung. 
 

 Nach § 14 Abs. 1 der Satzungen können sich die stimmberechtigten Mitglieder – 
ausgenommen die Mitglieder der Bundesleitung – durch einen mit schriftlicher 
Vollmacht ausgewiesenen Vertreter vertreten lassen. Ein Bevollmächtigter darf nur 
ein stimmberechtigtes Mitglied vertreten.  

 

 

 

Innsbruck, am 18. April 2011 
 

 

  Der Landeskommandant: 
 

 

 

 Dr. Otto Sarnthein, Mjr. 
 


